
Tischvorlage zu TOP 7 der 1. (konstituierenden) Sitzung des Beirates bei der Unteren Naturschutzbehörde am 
28.01.2026 

Gemeinde Niederzier: 3. Änderung Flächennutzungsplan: "Solarpark Ellen" (Frühzeitige Beteiligung) 

Sachverhalt: 

Die Firma ENVERIO GmbH (Vorhabenträger) mit Sitz in Mülheim-Kärlich plant auf einem Teil des Flurstücks 26, Flur 22, 
Gemarkung Ellen in der Gemeinde Niederzier eine Freiflächenphotovoltaikanlage. Bei der Fläche handelt es sich um 
eine rekultivierte Deponiefläche.  

Die Gemeinde Niederzier plant deshalb für das Verfahren der Photovoltaikanlage die Aufstellung eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes und gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans. Das Verfahren soll als zweistufi-
ges Verfahren mit frühzeitiger Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sowie einer späteren Offenlage 
gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. 

Auszüge aus den Unterlagen: 

Auf dem o.g. Flurstück ist die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 3.672 kWp 
mitsamt einer Transformatorstation sowie einer Fläche für Stromspeicher inklusive Rundumpflasterung vorgesehen. 
Der Einspeisepunkt in das örtliche Stromnetz wird im weiteren Verfahren vom zuständigen Energieversorgungsunter-
nehmen festgelegt und befindet sich voraussichtlich innerhalb des Plangebiets. Für den Anschluss zum Einspeise-
punkt werden Mittelspannungsleitungen und eine Übergabestation errichtet. Die Anlage soll insgesamt über etwa 
5.784 PV-Module verfügen, die sich auf ca. 93 Modultische aufgliedern. 

 

Öffentliche Erschlie-
ßungsanlagen müs-
sen für die Realisie-
rung der Freiflächen-
photovoltaikanlage 
nicht errichtet wer-
den. Die Verkehrser-
schließung der um-
laufend eingezäun-
ten Photovoltaikfrei-
flächenanlage er-
folgt über einen vor-
handenen Wirt-
schaftsweg im weite-
ren Verlauf über die 
L257. 
 

Abb. 1: Plangebiet im Luftbild (Quelle: Tim-Online) 
 

 

Das Plangebiet besitzt eine Gesamtgröße von ca. 36.150 m². Davon sollen Nebenanlagen mit Ausnahme der Zaunan-
lagen innerhalb einer Fläche von etwa 253 m² errichtet werden. Das Plangebiet verfügt durch die ehemalige Nutzung 
als Deponiefläche über eine stark variable Topographie. Der niedrigste Punkt liegt bei etwa 125 m ü. NHN, der höchste 
Punkt bei etwa 138 m ü. NHN. Nördlich des Plangebiets befinden sich weitere Grünflächen und landwirtschaftliche 
Flächen, im Osten liegt ein Wäldchen, wobei weiter östlich die Hambachbahn anschließt. 

Das Plangebiet befindet sich höher liegend als das restliche Flurstück aufgrund der ehemaligen Deponienutzung. Seit 
etwa 10 Jahren ist die Fläche schrittweise rekultiviert worden, Pflege findet nicht statt. Der Biotoptyp kann als ehe-
malige Deponiefläche eingestuft werden. 

Flächennutzungsplan: 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederzier ist kürzlich neu aufgestellt worden. Das gesamte Flurstück 26 wird 
im Flächennutzungsplan als „Flächen für Versorgungsanlagen; für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung so-
wie für Ablagerungen, Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken“ mit 
der Zweckbestimmung „Ablagerungen“ festgesetzt.  



 

Obwohl die Fläche auch als Flä-
che für Versorgungsanlagen 
dient, braucht es für den be-
troffenen Bereich eine Ände-
rung der Zweckbestimmung von 
„Ablagerungen“ zu „Elektrizi-
tät“. Das Vorhaben kann auf-
grund der spezifischen Zweck-
bestimmung nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt 
werden. Daher wird die Zweck-
bestimmung der Fläche im Be-
reich des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes im Flächen-
nutzungsplan im Parallelverfah-
ren geändert. 

Abb. 2: Änderungsbereich Flächennutzungsplan Gemeinde Niederzier 
 

 

Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes im Plangebiet: 

Zum Schutz umliegender schutzbedürftiger Nutzungen vor schädlichen Blendeinwirkungen wird ein Abstand zwischen 
Modultischen und umliegenden Wohngebäuden von min. 100 m eingehalten. Das Landschaftsbild wird durch das Vor-
haben voraussichtlich nicht erheblich beeinträchtigt.  

Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden die Flächen unter und zwischen den Modultischen mit einer Grünland-
Mischung eingesät und als extensiv gepflegte, mäßig artenreiche Fettwiese entwickelt. Im Bereich der privaten Grün-
flächen wird eine Grünland-Mischung eingesät und als extensiv gepflegte, mäßig artenreiche Magerwiese entwickelt. 
Wird die Solarnutzung aufgegeben, kann die Anlage zurückgebaut werden und die Nutzung des Ausgangszustandes 
mit annähernd gleichen Standortbedingungen wie vor der Errichtung der Anlage wiederhergestellt werden.  

Natur- und Artenschutz: 

Von der vorliegenden Planung sind weder Natura-2000- noch FFH-Schutzgebiete betroffen. Das nächstgelegene FFH-
Gebiet liegt ca. 5,8 km westlich der Planung (Rur von Obermaubach bis Linnich). Eine Beeinträchtigung des Gebiets ist 
aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. Das nächstgelegene Naturschutzgebiet liegt ca. 3,2 km südlich der Planung 
(NSG Vorbahnhofsgelände Düren). Landschaftsschutzgebiete sind von der Planung ebenso wenig betroffen. 

Kartierte Biotopkomplexe oder kartierte gesetzlich geschützte Biotope sind von der Planung nicht betroffen. Das 
Plangebiet besitzt aufgrund der umgebenden Wald- und Grünflächen sowie der flachen Landschaft keine große Fern-
wirkung. Sichtbeziehungen vonseiten von Wohngebäuden in der Nähe oder der Ortslage von Ellen können nicht fest-
gestellt werden. 

Die Belange des Natur- und Artenschutzes werden im weiteren Verfahren nach Erhalt der artenschutzrechtlichen Vor-
prüfung geprüft und entsprechend berücksichtigt. Im weiteren Verfahren wird im Umweltbericht eine Eingriffs- Aus-
gleichsbilanzierung sowie die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen ergänzt. Durch den erhöhten Biotopwert 
von mäßig artenreichen Fettwiesen (Entwicklungsziel) gegenüber einer ehemaligen Deponiefläche (Status Quo) ist 
zum jetzigen Planungsstand nicht von einer hohen Ausgleichsverpflichtung auszugehen. 

 

Die vorliegenden Unterlagen können unter folgendem Link auf der Website der Gemeinde eingesehen werden:  

https://www.o-sp.de/niederzier/verfahren 

 

Beschlussvorschlag: 

In der Sitzung zu formulieren. 

 



Tischvorlage zu TOP 7 der 1. (konstituierenden) Sitzung des Beirates bei der Unteren Naturschutzbehörde am 
28.01.2026 

 

Gemeinde Aldenhoven: 59. Änderung Flächennutzungsplan: „Erweiterung Kita Römerpark“ und die 13. Änderung 
des Bebauungsplans 8 A im Parallelverfahren (Erneute Offenlage) 

Sachverhalt: 

Mit Beschluss vom 05. September 2024 folgte der Bauverwaltungsausschuss der Gemeinde Aldenhoven dem Antrag 
des Vereins Leben wie Zuhause e. V. darauf, das Bauleitplanverfahren für die Erweiterung des Kindergartens in Alden-
hoven einzuleiten. Die dringende Notwendigkeit zur Erweiterung des Kindergartens ergibt sich daraus, dass die Be-
völkerung insbesondere in den letzten Jahren zugenommen hat (IT.NRW, 2024). Sowohl die hiermit verbundenen Wan-
derungsgewinne und die konstanten Geburtenzahlen der letzten Jahre als auch der gesetzliche Anspruch der Eltern 
auf die ausreichende Bereitstellung von Einrichtungsplätzen für Kinder unter drei Jahren lösen den unmittelbaren 
Handlungsbedarf an der Erweiterung eines vierzügigen Kindergartens aus.  

Die Fläche südwestlich des bestehenden Kindergartens bietet sich für die Erweiterung besonders an, da Siedlungs-
entwicklungen in der Nähe von bereits bestehenden verkehrlichen und sozialen Infrastrukturen vorangetrieben wer-
den. Darüber hinaus bietet es sich an, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen an einem Standort zu bündeln. 

Gemäß dem bestehenden Planungsrecht ist die Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht möglich. Der rechtsver-
bindliche Bebauungsplan 8 A „Pützdorf“ in Gestalt der 12. Änderung setzt für die verfahrensgegenständliche Fläche 
eine „öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ fest. Der Flächennutzungsplan stellt die Fläche 
entsprechend dazu ebenfalls als „Grünflächen“ dar. Damit das Vorhaben umgesetzt werden kann, sind daher die 59. 
Änderung des Flächennutzungsplans sowie die 13. Änderung des Bebauungsplans 8 A erforderlich. 

Dem Beirat bei der unteren Naturschutzbehörde (UNB) ist im Rahmen der Beteiligung nach § 70 Abs. 2 Landesnatur-
schutzgesetz in Verbindung mit § 4 Absatz 5 der Geschäftsordnung des Beirats am 05.11.2025 die Möglichkeit der An-
hörung zu o.g. Bauleitplanverfahren gegeben worden. Der Beirat hat keine Stellungnahme abgegeben. Die Stellung-
nahme wurde den Beiratsmitgliedern am 21.11.2025 übersandt und ist als Anlage 1 beigefügt. 

Die erneute Offenlage erfolgt insbesondere aus formalrechtlichen Gründen. Darüber hinaus wurde die Eingriffsbilanz 
durch Neubewertung einer Hecke aufgrund der Stellungnahme der UNB angepasst. Das ökologisches Defizit beläuft 
sich auf 8.888 Punkte- in der vorhergehenden Offenlage waren es 8.509 ökologischen Einheiten.  

 

Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (gelbe Linie), genordet (Land NRW, 2025) 



Auszüge aus den Unterlagen: 

Das Plangebiet befindet sich südlich der Ortslage Aldenhoven und umfasst eine ca. 0,26 ha große Teilfläche des 
Grundstücks Gemarkung Aldenhoven, Flur 29, Flurstück 335. Das Plangebiet stellt derzeit einen Teil des Römerparks 
dar und ist entsprechend als Grünfläche ausgestaltet. Ein Fußweg verläuft westlich entlang des Plangebiets. Im Süden 
befindet sich die Zehnthofstraße. Der bestehende Kindergarten befindet sich unmittelbar im Nordosten. Im Norden 
grenzt das Plangebiet an den Römerpark. 

Im Umfeld bestehen unterschiedliche Nutzungen. In der Nähe des bestehenden Kindergartens im Nordosten werden 
auf der Zehnthofstraße und Pützdorfer Straße öffentliche Parkplätze angeboten. Die Umgebung ist eher durch dichte 
durch dichte Straßenrandbebauungen gekennzeichnet. Weiter südlich befindet sich zudem ein gewerblich genutztes 
Gehöft. Im nördlichen und westlichen Bereich schließt das Plangebiet an den Römerpark an. 

Das Plangebiet liegt vollständig im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplans 5 „Aldenhoven/Linnich-West“. 
Der Landschaftsplan setzt für das gesamte Plangebiet das Entwicklungsziel 1 „Erhaltung der Naturraumpotentiale 
einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen naturnahen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausge-
statteten Landschaft“ sowie ein Grünlandumbruchverbot fest. 

Das Plangebiet liegt zudem vollständig im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Ziffer 2.2-2 „Merzbach und Freialdenhoven 
Fließ“.  

 

Abbildung 2: Auszug aus dem Landschaftsplan 5 „Aldenhoven/Linnich-West“ mit Markierung des Geltungsbereichs 
(roter Kreis), o. M. (Kreis Düren, 2024) 

Das Plangebiet befindet sich im unmittelbaren Anschluss an die südöstlich verlaufende Zehnthofstraße und ist in den 
angrenzenden Bereichen entlang der Straße bereits von Bebauung umgeben. In den nördlich gelegenen Merzbach 
sowie die schutzwürdigen angrenzenden Bereiche wird durch die Planung nicht eingegriffen. Das festgesetzte Bau-
fenster hat einen beträchtlichen Abstand zu den um den Merzbach gelegenen hochwertigen Strukturen. Die Auenbe-
reiche bleiben uneingeschränkt erhalten. Zudem bleibt der Großteil der im Plangebiet befindlichen Bäume erhalten 
und wird durch eine Erhaltungsfestsetzung geschützt. 

Durch die vorgesehene Nutzung als Kindergarten, die Eingrünung im nordöstlichen und südöstlichen Bereich sowie 
den Erhalt der vorzufindenden Bäume und des südlich verlaufenden Fußwegs wird der Erholungswert der umgeben-
den Landschaft nicht beeinträchtigt. Es bleibt daher festzuhalten, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
sowie des Landschaftsbilds durch die vorliegende Planung nicht grundlegend beeinträchtigt wird. Insgesamt sind 
daher keine planbedingten Konflikte mit den Festsetzungen des Landschaftsplans ersichtlich. 



Eingriffsregelung: 

Bei Umsetzung des Vorhabens werden vorhandene Bepflanzungen lediglich für die erforderliche Erschließung ent-
fernt. Es werden ca. 2.100 m² Rasen- und Wiesenfläche für das Gebäude und Verkehrsflächen in Anspruch genommen 
und versiegelt. 

Die planbedingten Eingriffe verursachen ein ökologisches Defizit von 8.888 Ökopunkten. Der Ausgleich erfolgt auf 
folgendem Flurstück: Gemarkung Freialdenhoven, Flur 1, Flurstück 242 (tlw.).Auf der genannten Fläche erfolgt eine 
Anpflanzung von Obstbäumen sowie einer Raseneinsaat mit Blumenwiese. 

Artenschutz: 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung der Stufe 1 wurde das potenzielle Vorkommen planungsrelevanter Arten im Plan-
gebiet untersucht (Fehr, 2024). Dabei wurden insbesondere die Vogelarten Bluthänfling und Star sowie baumhöhlen-
bewohnende Fledermäuse als potenziell betroffene Arten identifiziert. Zur Vermeidung von Tötungstatbeständen 
wird die Entnahme von Gehölzen auf das Zeitfenster 10. Oktober bis 28./29. Februar beschränkt. Da auf der Wiesen-
fläche keine Bodenbrüter zu erwarten sind, ist für das Abschieben des Oberbodens keine weitere Bauzeitenregelung 
erforderlich. 

Störungstatbestände sind für die genannten Vogelarten ausgeschlossen, da es sich um anpassungsfähige Kulturfolger 
handelt. Bei Fledermäusen hingegen können Störungen durch Baumaßnahmen oder Lichtemissionen im Bereich von 
Baumhöhlen nicht sicher ausgeschlossen werden. 

Zur Verifizierung der potenziellen Brutvorkommen wurde im Frühjahr/Sommer 2025 eine vertiefende Artenschutzun-
tersuchung (ASP 2) durchgeführt (Fehr, 2025). Diese ergab, dass weder Star noch Bluthänfling im Plangebiet als Brut-
vögel oder Nahrungsgäste vorkommen. Auch weitere planungsrelevante Arten wurden nicht festgestellt, sodass ein 
Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden kann. Ausgleichsmaßnahmen für 
diese Vogelarten sind somit nicht erforderlich.  

Die ergänzende Baumhöhlenkartierung ergab insgesamt acht Baumhöhlen, von denen drei potenziell betroffen sein 
könnten. Da eine Nutzung durch Fledermäuse nicht sicher ausgeschlossen werden kann, wird empfohlen, für diese 
drei Höhlen neun Ersatzquartiere im Verhältnis 1 : 3 bereitzustellen. Der allgemeine Artenschutz steht dem Vorhaben 
nicht entgegen. Die Maßnahmen werden als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Die vorliegenden Unterlagen können unter folgendem Link auf der Website der Gemeinde eingesehen werden:  

https://www.o-sp.de/aldenhoven/beteiligung 

 

 

Beschlussvorschlag: 

In der Sitzung zu formulieren. 

 



Tischvorlage zu TOP 7 der 1. (konstituierenden) Sitzung des Beirates bei der Unteren Naturschutzbehörde am 
28.01.2026 

Gemeinde Nörvenich: 25. Änderung Flächennutzungsplan und im Parallelverfahren vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan G44 "Bahnhofstraße" (Frühzeitige Beteiligung) 

Sachverhalt: 

Die Buir-Bliesheimer Agrargenossenschaft beabsichtigt, ihren Standort an der B 477 / Bahnhofstraße in Nörvenich 
aufzugeben und in das östlich des Ortskerns gelegene, neue Gewerbegebiet Gypenbusch zu verlagern. Nach der Be-
gründung zu der Änderung des Flächennutzungsplans ist es nunmehr das Ziel, auf den freiwerdenden Grundstücks-
flächen am westlichen Ortsrand insbesondere Einzelhandelsnutzungen anzusiedeln und so die grundzentrale Versor-
gungsfunktion der Gemeinde Nörvenich auszubauen und die fußläufige Nahversorgung zu verbessern. Im Flächennut-
zungsplan ist für das Plangebiet gemischte und gewerbliche Baufläche dargestellt. Um die Planungsziele zu erreichen, 
ist daher eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich.  

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan G44, der im Parallelverfahren aufgestellt wird, ist für dieses Gebiet ein Son-
dergebiet geplant, weshalb für den Änderungsbereich nun die Darstellung einer Sonderbaufläche mit Zweckbestim-
mung „Einzelhandel“ vorgesehen ist. Der ca. 24.000 m² große Geltungsbereich der 25. Änderung des Flächennutzungs-
planes liegt am westlichen Siedlungsrand des Hauptortes von Nörvenich und umfasst den Bereich unmittelbar östlich 
der Bundesstraße 477 und südlich der Bahnhofstraße. Die B 477 und die Bahnhofstraße bilden daher die westliche 
und nördlich Grenze des Änderungsbereichs. Im Osten wird der Geltungsbereich begrenzt durch eine Tankstelle, 
Wohnbebauung und eine Kita. Im Süden bildet eine nördlich eines bisherigen Bolzplatzes Bestandsvegetation (Bäume 
und Sträucher) den Abschluss des Geltungsbereichs. Die Abgrenzung des Änderungsbereichs ist der Abbildung 1 zu 
entnehmen.  

 

Abbildung 1: Abgrenzung des Änderungsbereichs im Luftbild  

Der Änderungsbereich ist im Bestand beinahe vollständig versiegelt. Er dient gegenwärtig als Betriebsgelände der 
Buir-Bliesheimer Agrargenossenschaft mit Lagerflächen, Gewerbehallen und Nebengebäuden. Baulich prägend ist 
weiter über den Änderungsbereich hinaus insbesondere das ca. 37 m hohe Betriebsgebäude. Der Außenbereich wurde 
in den 1990er Jahren erweitert und dient überwiegend als Abstellfläche für Fahrzeuge. Das Gelände ist am südwestli-
chen Rand von einem mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Lärmschutzwall umgeben. Auch der Rand des Ände-
rungsbereichs zum nordwestlich gelegenen Kreisverkehr und der Rand zum südlich gelegenen Bolzplatz sind mit Bäu-
men und Sträuchern bewachsen. Im südöstlichen Teil des Änderungsbereichs befindet sich zudem ein mit Gehölzen 
bestandener Garten. 



Der Änderungsbereich befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Landschaftsplans. Innerhalb oder im Umkreis von 
300 m um den Änderungsbereich befinden sich keine FFH- oder Vogelschutzgebiete. Das nächstgelegene FFH-Gebiet 
„Nörvenicher Wald“ (DE-5105-302) befindet sich in einer Entfernung von ca. 440 m nordöstlich des Änderungsbereichs. 

Das Gebiet liegt innerhalb des Landschaftsraums „Zülpicher Börde“ (LR-II-016). Landschaftsbild bestimmend sind 
großflächige, intensiv genutzte Ackerlagen ohne landschaftsgliedernde Einzelelemente, lediglich in der Randzone 
einzelner Siedlungen und innerhalb der Talräume sind Gehölzelemente laienhafter oder kleinflächiger Ausdehnung 
ausgebildet. Positiv fällt das weitgehende Fehlen technischer Großelemente auf. Dieser Landschaftsraum enthält 
lärmarme Erholungsräume mit unterschiedlichen Lärmwerten (LANUK NRW, 2025a). Der Änderungsbereich ist bereits 
stark durch eine bauliche Nutzung beansprucht. Das Orts- und Landschaftsbild ist insbesondere durch das rund 37 m 
hohe Betriebsgebäude der Buir-Bliesheimer Agrargenossenschaft mit dem angrenzenden, ebenso hohen Silo vorbe-
lastet. 

Eingriffsregelung: 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans G 44 „Bahnhofstraße“ betrifft insgesamt eine Fläche von 
24.074 m². Im Ausgangszustand ergibt sich für die vorhandenen Biotope im Plangebiet ein Gesamtflächenwert von 
13.932 Wertpunkten. Dem Bestand gegenübergestellt wird der Zustand nach Verwirklichung der Planung mit den 
dadurch entstehenden Eingriffen. Die Fläche hat nach dem Eingriff und unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan 
vorgesehenen Anpflanzungen einen Wert von 15.949,5 Wertpunkten. Dadurch entsteht ein Punkteüberschuss von 
2.017,5 Wertpunkten. 

Zur Kompensation der Vegetationsverluste bzw. Biotopverluste sind auf den zur Begrünung vorgesehenen Flächen 
innerhalb des Plangebiets Anpflanzungen vorgesehen, die der Entwicklung und Erhaltung einer Ortsrandeingrünung 
dienen. Die Kompensationsmaßnahmen sind dauerhaft zu erhalten. Durch den Punkteüberschuss entsteht kein zu-
sätzlicher externer Kompensationsbedarf.  

Artenschutz: 

Im Rahmen des Bauleitverfahrens wurde eine Artenschutzprüfung (Stufe I und II) erforderlich. In der Artenschutzprü-
fung Stufe I wurden auf Grundlage einer Sachdatenabfrage, sowie einer allgemeinen Begehung im März 2024, die im 
Gebiet vorhandenen Lebensraumstrukturen beschrieben und zu einer Abschätzung der potenziell vorkommenden 
planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten herangezogen. Nach dieser Artenschutzprüfung ist der Änderungsbereich  
insbesondere für Kulturfolger und gebäudebewohnende Arten von Bedeutung. Für Gebäudebrüter und Fledermäuse 
kann es Habitatfunktionen zur Fortpflanzung und als Ruhestätte erfüllen.  

Darüber hinaus ist das Gebiet aufgrund der derzeitigen Nutzung als Nahrungshabitat für Nagetiere und entspre-
chende Beutegreifer geeignet. Es ergab sich die Notwendigkeit, eine Brutvogelkartierung (Artenschutzprüfung Stufe 
II) durchzuführen. Die ASP II wurde im Jahr 2025 fertiggestellt. Im Zuge der ASP II konnte ein Turmfalkenbrutpaar auf 
dem Bestandsgebäude nachgewiesen werden. Es wurden allgemeine Vermeidungsmaßnahmen und eine CEF-Maß-
nahme für den Turmfalken formuliert. Für das Turmfalkenpaar, das im Rahmen der Artenschutzprüfung Stufe II nach-
gewiesen wurde (PE Becker, 2025a), ist die nachfolgend aufgeführte CEF-Maßnahme umzusetzen:  

Maßnahme zur Sicherung des Nistplatzes für Turmfalken (Falco tinnunculus): Zur Gewährleistung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahme) sind für das nachgewiesene Turmfalkenpaar drei funktionsäquivalente 
Ersatznistplätze zu schaffen. Die Wirksamkeit der Maßnahme ist durch eine einmalige Kontrolle im ersten Brutjahr 
nach Umsetzung zu überprüfen und zu dokumentieren. 

Zu beachten ist, dass eine vertiefende Untersuchung von Fledermäusen durch ein externes Büro im Jahr 2026 erfolgt. 
Im Rahmen dessen werden sich unter Umständen weitere CEF-Maßnahmen ergeben, die zu ergreifen sind. Die Ergeb-
nisse hierzu werden im weiteren Verfahren ergänzt. 

 

Die vorliegenden Unterlagen können unter folgendem Link auf der Website der Gemeinde eingesehen werden: 
https://www.noervenich.de/leben-wohnen/bauen/bauleitplaene-im-verfahren.php  

 

Beschlussvorschlag: 

In der Sitzung zu formulieren. 


